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Krebserkrankungen, chronische Erkrankungen der Atemwe-
ge und Diabetes, dass etwa 9 Millionen Menschen vor Errei-
chen des 60. Lebensjahrs starben und dass fast 80 Prozent die-
ser Sterbefälle auf Entwicklungsländer entfielen;

15. nehmen außerdem mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis,
dass nichtübertragbare Krankheiten zu den führenden Ursa-
chen vermeidbarer Morbidität und damit einhergehender Be-
hinderung zählen;

16. sind uns ferner dessen bewusst, dass übertragbare
Krankheiten, schwangerschaftsbedingte und perinatale Kom-
plikationen sowie Ernährungsdefizite gegenwärtig die häu-
figsten Todesursachen in Afrika sind, und stellen mit Besorg-
nis fest, dass sich aufgrund der rasch steigenden Inzidenz
nichtübertragbarer Krankheiten, die im Jahr 2030 voraus-
sichtlich die häufigste Todesursache sein werden, diese dop-
pelte Krankheitslast verschärft, namentlich in Afrika;

17. stellen ferner fest, dass es eine Reihe weiterer nichtüber-
tragbarer Krankheiten und Leiden gibt, die durch ihre Risiko-
faktoren und die Notwendigkeit von prophylaktischen Maß-
nahmen, Reihenuntersuchungen, Behandlung und Versor-
gung mit den vier häufigsten nichtübertragbaren Krankheiten
verbunden sind;

18. sind uns dessen bewusst, dass psychische und neurolo-
gische Störungen, darunter die Alzheimer-Krankheit, eine
häufige Morbiditätsursache sind und zur weltweiten Belas-
tung durch nichtübertragbare Krankheiten beitragen und dass
daher den Betroffenen gleicher Zugang zu wirksamen Pro-
grammen und Interventionen der Gesundheitsversorgung er-
öffnet werden muss;

19. stellen fest, dass Nierenerkrankungen, Erkrankungen
von Mund und Rachen und Augenkrankheiten in vielen Län-
dern eine erhebliche Belastung darstellen und dass sie ge-
meinsame Risikofaktoren aufweisen und durch gängige Maß-
nahmen zur Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten
ebenfalls eingedämmt werden können;

20. sind uns dessen bewusst, dass die häufigsten nichtüber-
tragbaren Krankheiten mit gemeinsamen Risikofaktoren ver-
bunden sind, nämlich mit Tabakgebrauch, Alkoholmiss-
brauch, einer ungesunden Ernährungsweise und Bewegungs-
mangel;

21. sind uns dessen bewusst, dass Gesundheit und Lebens-
qualität durch die Lebensumstände und die Lebensführung
beeinflusst werden und dass Armut, ungleiche Wohlstands-
verteilung, mangelnde Bildung, rasche Verstädterung, demo-
grafische Alterung sowie die wirtschaftlichen, sozialen, ge-
schlechtsbedingten, politischen, verhaltens- und umweltbezo-
genen Determinanten von Gesundheit zu den Faktoren gehö-
ren, die zur steigenden Inzidenz und Prävalenz nichtübertrag-
barer Krankheiten beitragen;

22. stellen mit ernster Besorgnis fest, dass der Teufelskreis,
der dadurch entsteht, dass nichtübertragbare Krankheiten und
ihre Risikofaktoren die Armut verschärfen und die Armut ih-
rerseits zur Ausbreitung nichtübertragbarer Krankheiten bei-
trägt, eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung darstellt;

23. stellen mit Besorgnis fest, dass die rasche Ausbreitung
nichtübertragbarer Krankheiten Menschen aller Altersgrup-
pen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Rasse und ihrer Ein-
kommensverhältnisse trifft, dass ferner die in Armut und in
prekären Verhältnissen lebenden Menschen, insbesondere in
den Entwicklungsländern, eine unverhältnismäßig hohe Last
tragen und dass nichtübertragbare Krankheiten sich unter-
schiedlich auf Männer und Frauen auswirken können;

24. stellen mit Besorgnis fest, dass die Adipositas in ver-
schiedenen Regionen zunimmt, insbesondere bei Kindern
und Jugendlichen, und stellen fest, dass die Adipositas, eine
ungesunde Ernährungsweise und Bewegungsmangel eng mit
den vier hauptsächlichen nichtübertragbaren Krankheiten
verbunden sind und mit höheren Kosten im Gesundheitswe-
sen und verminderter Produktivität einhergehen;

25. verleihen unserer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck,
dass Frauen einen unverhältnismäßig hohen Teil der Betreu-
ungslast tragen und dass in einigen Bevölkerungsgruppen
Frauen generell weniger körperlich aktiv sind als Männer,
dass Frauen häufiger an Adipositas leiden und dass die Zahl
der Raucherinnen in beunruhigendem Maß wächst;

26. stellen außerdem mit Besorgnis fest, dass die Gesund-
heit von Müttern und Kindern unauflöslich mit nichtübertrag-
baren Krankheiten und deren Risikofaktoren verknüpft ist,
insbesondere da vorgeburtliche Mangelernährung und niedri-
ges Geburtsgewicht eine Anfälligkeit für Adipositas, hohen
Blutdruck, Herzerkrankungen und Diabetes schaffen, und
dass schwangerschaftsbegleitende Erkrankungen, beispiels-
weise Adipositas und Schwangerschaftsdiabetes, für Mutter
und Kind mit ähnlichen Risiken verbunden sind;

27. nehmen mit Besorgnis Kenntnis von den potenziellen
Verbindungen zwischen nichtübertragbaren und einigen
übertragbaren Krankheiten, wie etwa HIV/Aids, fordern dazu
auf, die Maßnahmen zur Bewältigung von HIV/Aids und
nichtübertragbaren Krankheiten gegebenenfalls zu integrie-
ren, und fordern in dieser Hinsicht dazu auf, Menschen mit
HIV/Aids, insbesondere in Ländern mit hoher HIV/Aids-
Prävalenz, im Einklang mit den nationalen Prioritäten die ent-
sprechende Aufmerksamkeit entgegenzubringen;

28. sind uns dessen bewusst, dass die durch ineffiziente
Heiz- oder Kochvorrichtungen in Innenräumen verursachte
Rauchbelastung zur Entstehung von Lungen- und Atemwegs-
erkrankungen beiträgt und diese Erkrankungen verschlim-
mern kann, wobei Frauen und Kinder in armen, auf die Nut-
zung der entsprechenden Brennstoffe angewiesenen Haushal-
ten übermäßig stark betroffen sind;

29. nehmen außerdem zur Kenntnis, dass sowohl zwischen
den Ländern als auch innerhalb von Ländern und Gemein-
schaften erhebliche Ungleichgewichte bei der Belastung
durch nichtübertragbare Krankheiten und beim Zugang zu
Maßnahmen zu ihrer Prävention und Bekämpfung bestehen;

30. sind uns dessen bewusst, wie entscheidend wichtig es
ist, die Gesundheitssysteme, namentlich die Gesundheitsin-
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dere in den Entwicklungsländern, zu stärken, um dem ge-
sundheitlichen Versorgungsbedarf der Menschen mit nicht-
übertragbaren Krankheiten wirksam und ausgewogen zu ent-
sprechen;

31. stellen mit ernster Besorgnis fest, dass nichtübertragba-
re Krankheiten und ihre Risikofaktoren zu einer erhöhten Be-
lastung für den Einzelnen, die Familie und die Gemeinschaft,
namentlich auch zu Verarmung infolge der Kosten für Lang-
zeitbehandlung und -pflege, und zu einem Produktivitätsver-
lust führen, der das Haushaltseinkommen gefährdet und Pro-
duktivitätseinbußen für den Einzelnen und seine Familie und
für die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten verursacht, und
dass nichtübertragbare Krankheiten auf diese Weise zu Ar-
mut und Hunger beitragen, was sich wiederum unmittelbar
auf die Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, auswirken kann;

32. bekunden unsere tiefe Besorgnis über die fortbestehen-
den negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskri-
se, der stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelprei-
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Minderung der Risikofaktoren und Schaffung eines 
gesundheitsfördernden Umfelds

43. die Durchführung sektorübergreifender und kostenwirk-
samer bevölkerungsweiter Interventionen voranzubringen,
um die allgemeinen Risikofaktoren nichtübertragbarer
Krankheiten, nämlich Tabakgebrauch, ungesunde Ernäh-
rungsweise, Bewegungsmangel und Alkoholmissbrauch, in
ihrer Wirkung zu mindern, und zu diesem Zweck die ein-
schlägigen internationalen Übereinkünfte und Strategien um-
zusetzen, Bildungs-, Gesetzgebungs- und Regulierungsmaß-
nahmen sowie fiskalpolitische Maßnahmen durchzuführen,
unbeschadet der souveränen Rechte der Staaten hinsichtlich
der Bestimmung und Festlegung ihrer Steuerpolitik und gege-
benenfalls sonstigen Politik, alle relevanten Sektoren, die Zi-
vilgesellschaft und die Gemeinwesen einzubeziehen und

a) die Entwicklung sektorübergreifender öffentlicher
Maßnahmen zu fördern, die ein gerechtes, gesundheitsför-
derndes Umfeld schaffen, das den Einzelnen, die Familie und
die Gemeinschaft dazu befähigt, gesunde Entscheidungen zu
treffen und ein gesundes Leben zu führen;

b) nach Bedarf sektorübergreifende öffentliche Maß-
nahmen und Aktionspläne zur Förderung der Gesundheitser-
ziehung und der Gesundheitskompetenz zu erarbeiten, zu ver-
stärken und durchzuführen, namentlich mittels evidenzbasier-
ter schulischer und außerschulischer Bildungs- und Aufklä-
rungsstrategien und -programme und Kampagnen zur Aufklä-
rung der Öffentlichkeit, die wichtige Förderfaktoren der Prä-
vention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten
sind, wobei wir uns dessen bewusst sind, dass viele Länder
gerade erst begonnen haben, der Frage der Gesundheitskom-
petenz verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen;

c) dafür zu sorgen, dass die Vertragsstaaten das Rah-
menübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur
Eindämmung des Tabakgebrauchs rascher durchführen, unter
Berücksichtigung des gesamten Maßnahmenspektrums, das
auch Maßnahmen zur Verminderung des Gebrauchs und des
Angebots umfasst, und die Länder, die dem Übereinkommen
noch nicht beigetreten sind, zu ermutigen, dies zu erwägen, in
der Erkenntnis, dass eine deutliche Verminderung des Tabak-
konsums wesentlich zur Verringerung nichtübertragbarer
Krankheiten beiträgt und für den Einzelnen und für die Län-
der einen erheblichen gesundheitlichen Nutzen haben kann
und dass preisbezogene und steuerliche Maßnahmen ein
wirksames und wichtiges Mittel zur Verminderung des Ta-
bakkonsums sind;

d) die Umsetzung der Globalen Strategie für Ernäh-
rung, Bewegung und Gesundheit voranzubringen, so auch
nach Bedarf durch politische und andere Maßnahmen zur
Förderung einer gesunden Ernährung und vermehrter körper-
licher Betätigung in der gesamten Bevölkerung und in allen
Aspekten des täglichen Lebens, beispielsweise durch die vor-
rangige Durchführung von regelmäßigem, körperlich for-
derndem Sportunterricht in den Schulen, eine die aktive Fort-
bewegung fördernde Stadtplanung und Umgestaltung von
Städten, Anreize für Gesundheitsförderungsprogramme am
Arbeitsplatz und mehr Sicherheit in öffentlichen Parks und
Freizeitanlagen, um die körperliche Betätigung zu fördern;

e) die Umsetzung der Globalen Strategie zur Be-
kämpfung des Alkoholmissbrauchs zu fördern, in dem Be-
wusstsein, dass im Benehmen mit den maßgeblichen Akteu-
ren geeignete innerstaatliche Aktionspläne erarbeitet werden
müssen, um konkrete Maßnahmen und Programme zu ent-
wickeln, namentlich unter Berücksichtigung des gesamten
Spektrums der in der Globalen Strategie genannten Optionen,
das Problembewusstsein für Alkoholmissbrauch, insbesonde-
re unter jungen Menschen, zu erhöhen und die Weltgesund-
heitsorganisation zur stärkeren Unterstützung der Mitglied-
staaten in diesem Bereich aufzufordern;

f) die Umsetzung der Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation für die Vermarktung von Nahrungs-
mitteln und nichtalkoholischen Getränken an Kinder10 zu för-
dern, namentlich von Nahrungsmitteln mit hohem Anteil an
gesättigten Fetten, Transfettsäuren, freien Zuckern oder Salz,
in dem Bewusstsein, dass Forschungen zeigen, wie massiv
die Nahrungsmittelwerbung auf Kinder zielt, dass stark fett-,
zucker- oder salzhaltige Nahrungsmittel in besonders hohem
Maße vermarktet werden und dass Fernsehwerbung die Nah-
rungsmittelpräferenzen, die Kaufwünsche und die Konsum-
muster von Kindern beeinflusst, und unter Berücksichtigung
der bestehenden Rechtsvorschriften und innerstaatlichen Re-
gelungen;

g) die Entwicklung kostenwirksamer Interventions-
maßnahmen zu fördern beziehungsweise ihre Durchführung
einzuleiten, um Salz, Zucker und gesättigte Fette zu reduzie-
ren und industriell hergestellte Transfettsäuren aus Nahrungs-
mitteln zu eliminieren, indem unter anderem der Herstellung
und Vermarktung von Nahrungsmitteln, die zu einer unge-
sunden Ernährung beitragen, entgegengewirkt wird, unter Be-
rücksichtigung der bestehenden Rechtsvorschriften und Re-
gelungen;

h) eine Politik zu fördern, die die Erzeugung und
Verarbeitung von Nahrungsmitteln, die zu einer gesunden Er-
nährung beitragen, unterstützt und den Zugang zu diesen
Nahrungsmitteln erleichtert, mehr Möglichkeiten zur Ver-
wendung gesunder lokaler Agrarprodukte und Nahrungsmit-
tel zu schaffen und so zu den Bemühungen beizutragen, die
mit der Globalisierung verbundenen Herausforderungen zu
bewältigen, die durch sie gebotenen Chancen zu nutzen und
Ernährungssicherheit zu erreichen;

i) das Stillen und gegebenenfalls auch das aus-
schließliche Stillen bis etwa zum sechsten Lebensmonat zu
fördern, zu schützen und zu unterstützen, da Stillen die Infek-
tionsanfälligkeit und das Unterernährungsrisiko senkt, das
Wachstum und die Entwicklung von Säuglingen und Klein-
kindern fördert und das spätere Erkrankungsrisiko, beispiels-
weise für Adipositas und nichtübertragbare Krankheiten,
mindert, und in diesem Zusammenhang die Anwendung des
Internationalen Kodexes für die Vermarktung von Mutter-
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führung und Evaluierung von Politiken, Plänen und Program-
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Internationale Zusammenarbeit, einschließlich 
kooperativer Partnerschaften

46. die internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung
der nationalen, regionalen und globalen Pläne zur Prävention
und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten zu stärken,
unter anderem durch den Austausch bewährter Verfahren auf
dem Gebiet der Gesundheitsförderung, der Gesetzgebung und
Regulierung und der Stärkung der Gesundheitssysteme, der
Ausbildung von Gesundheitsfachkräften, der Entwicklung ei-
ner geeigneten gesundheitlichen Infrastruktur und der Dia-
gnostik und durch die Förderung der Entwicklung und Ver-
breitung geeigneter und erschwinglicher Technologien, eines
nachhaltigen Technologietransfers zu einvernehmlich verein-
barten Bedingungen und der Produktion erschwinglicher, si-
cherer, wirksamer und hochwertiger Medikamente und Impf-
stoffe, bei gleichzeitiger Anerkennung der diesbezüglichen
Führungsrolle der Weltgesundheitsorganisation als der in ers-
ter Linie zuständigen Sonderorganisation für Gesundheitsfra-
gen;

47. den Beitrag der gezielten Hilfe für den Gesundheitssek-
tor anzuerkennen, ohne dabei zu vergessen, dass noch weitaus
mehr getan werden muss. Wir fordern die Erfüllung aller die
öffentliche Entwicklungshilfe betreffenden Zusagen, nament-
lich der Zusagen vieler entwickelter Länder, bis 2015 den
Zielwert von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für
die öffentliche Entwicklungshilfe zu erreichen, sowie die Er-
füllung der in dem Aktionsprogramm für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2011-202013 enthaltenen
Zusagen, und fordern die entwickelten Länder, die dies noch
nicht getan haben, mit äußerstem Nachdruck auf, zusätzliche
konkrete Anstrengungen zur Erfüllung ihrer Zusagen zu un-
ternehmen;

48. zu betonen, wie wichtig die Nord-Süd- und die Süd-
Süd-Zusammenarbeit sowie die Dreieckskooperation für die
Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten
sind, um auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene
ein günstiges Umfeld für eine gesunde Lebensweise zu för-
dern, eingedenk dessen, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit
die Nord-Süd-Zusammenarbeit nicht ersetzt, sondern viel-
mehr ergänzt;

49. alle gangbaren Wege zur Ermittlung und Mobilisierung
ausreichender, berechenbarer und dauerhafter Finanzmittel
und der erforderlichen personellen und technischen Ressour-
cen zu fördern sowie eine Unterstützung freiwilliger, kosten-
wirksamer und innovativer Methoden der Langzeitfinanzie-
rung für die Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer
Krankheiten zu erwägen, unter Berücksichtigung der Millen-
niums-Entwicklungsziele;

50. den Beitrag der internationalen Zusammenarbeit und
Hilfe zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer
Krankheiten anzuerkennen und in dieser Hinsicht dazu zu er-

mutigen, die Frage der nichtübertragbaren Krankheiten auch
künftig in die Programme und Initiativen auf dem Gebiet der
Entwicklungszusammenarbeit aufzunehmen;

51. die Weltgesundheitsorganisation als die in erster Linie
zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen für
Gesundheitsfragen sowie alle weiteren zuständigen Organisa-
tionen, Fonds und Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen, die internationalen Finanzinstitutionen, die Entwick-
lungsbanken und andere wichtige internationale Organisatio-
nen aufzufordern, in Abstimmung miteinander die nationalen
Anstrengungen zur Prävention und Bekämpfung nichtüber-
tragbarer Krankheiten und zur Minderung ihrer Auswirkun-
gen zu unterstützen;

52. den zuständigen internationalen Organisationen ein-
dringlich nahezulegen, den Entwicklungsländern, insbeson-
dere den am wenigsten entwickelten Ländern, auch weiterhin
technische Hilfe und Kapazitätsaufbauhilfe auf dem Gebiet
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heiten zu erweitern, wobei wir uns der Wichtigkeit weiterer
Innovationsanreize bewusst sind;

58. den Einsatz der Informations- und Kommunikations-
technologie zur Verbesserung der Programmdurchführung,
der Ergebnisse im Gesundheitsbereich, der Gesundheitsför-
derung und der Berichterstattungs- und Überwachungssyste-
me sowie nach Bedarf zur Verbreitung von Informationen
über erschwingliche, kostenwirksame, nachhaltige und hoch-
wertige Interventionsmaßnahmen, bewährte Praktiken und
Erkenntnisse auf dem Gebiet der nichtübertragbaren Krank-
heiten zu fördern;

59. die Forschung auf dem Gebiet der nichtübertragbaren
Krankheiten sowie die Nutzung ihrer Ergebnisse zu unterstüt-
zen und zu erleichtern, mit dem Ziel, die Wissensbasis für
laufende nationale, regionale und globale Maßnahmen zu er-
weitern;

Überwachung und Evaluierung

60. nach Bedarf die Überwachungs- und Kontrollsysteme
auf einzelstaatlicher Ebene zu verstärken, namentlich die in
die nationalen Gesundheitsinformationssysteme integrierten
Erhebungen, die die von den Risikofaktoren ausgehende Be-
lastung, die erzielten Ergebnisse, die sozialen und wirtschaft-
lichen Determinanten von Gesundheit und die Maßnahmen
des Gesundheitssystems erfassen, in der Erkenntnis, dass sol-
che Systeme für ein geeignetes Vorgehen gegen nichtüber-
tragbare Krankheiten von entscheidender Bedeutung sind;

61. die Weltgesundheitsorganisation aufzufordern, unter
voller Beteiligung der Mitgliedstaaten und unter Berücksich-
tigung ihrer jeweiligen Gegebenheiten die Trends bei der
Durchführung nationaler Strategien und Pläne betreffend
nichtübertragbare Krankheiten zu verfolgen und die erzielten
Fortschritte zu bewerten und dabei ihre bestehenden Struktu-
ren zu nutzen und mit den Organisationen, Fonds und Pro-
grammen der Vereinten Nationen und nach Bedarf mit ande-
ren maßgeblichen regionalen und internationalen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, aufbauend auf den laufenden
Anstrengungen, bis Ende 2012 einen umfassenden globalen
Überwachungsrahmen zu entwickeln, der einen Katalog von
Indikatoren enthält und überregional und länderübergreifend
anwendbar ist, einschließlich durch sektorübergreifende An-
sätze;

62. die Weltgesundheitsorganisation aufzufordern, in Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedstaaten über die Leitungsgre-
mien der Weltgesundheitsorganisation und in Zusammenar-
beit mit den Organisationen, Fonds und Programmen der Ver-
einten Nationen und nach Bedarf mit anderen maßgeblichen
regionalen und internationalen Organisationen auf der Grund-
lage der laufenden Arbeiten vor Ende 2012 Empfehlungen für
einen Katalog freiwilliger globaler Zielvorgaben für die Prä-
vention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten zu
erarbeiten;

63. zu erwägen, nationale Zielvorgaben und Indikatoren auf
der Grundlage der nationalen Gegebenheiten und aufbauend
auf den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation aufzustel-
len, um die Anstrengungen verstärkt auf die Bewältigung der

Auswirkungen nichtübertragbarer Krankheiten zu richten,
und die bei der Prävention und Bekämpfung nichtübertragba-
rer Krankheiten und ihrer Risikofaktoren und Determinanten
erzielten Fortschritte zu bewerten;

Folgemaßnahmen

64. den Generalsekretär zu ersuchen, in enger Zusammenar-
beit mit der Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisa-
tion und in Absprache mit den Mitgliedstaaten, den Fonds
und Programmen der Vereinten Nationen und anderen maß-
geblichen internationalen Organisationen bis Ende 2012 der
Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung
und zur Behandlung durch die Mitgliedstaaten Optionen zu
unterbreiten, wie sektorübergreifende Maßnahmen zur Prä-
vention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten
durch wirksame Partnerschaften gestärkt und erleichtert wer-
den können;

65. den Generalsekretär zu ersuchen, in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten, der Weltgesundheitsorganisation
und den maßgeblichen Fonds, Programmen und Sonderorga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen der General-
versammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über den Erfüllungsstand der in dieser Politischen Erklä-
rung abgegebenen Zusagen, namentlich über die Fortschritte
bei den sektorübergreifenden Maßnahmen, und über die Aus-
wirkungen auf die Erreichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, vorzulegen, der zu




